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Entwurf eines Gesetzes zur Einrichtung und zum Betrieb interner Meldestellen nach dem 
Hinweisgeberschutzgesetz in den Kommunen 
Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Sehr geehrte Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zu o.g. Gesetzent-
wurf. 

Der Gesetzentwurf hält sich eng an die EU-Richtlinie und ermöglicht durch die Nutzung 
der Öffnungsklauseln die breiteste Übertragung der Aufgabe an Dritte im Bereich der in-
ternen Meldestellen und den Betrieb eines gemeinsamen Behördendienstes ohne weitere 
Vorgaben. Auch die Begrenzung der Verpflichtung zur Einrichtung von internen Meldestel-
len auf Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern sowie auf Beschäftigungsgeber mit 
mehr als 50 Beschäftigten wird von uns ausdrücklich begrüßt. 

Aus unserer Sicht fehlt es jedoch ausdrücklich an einer Konnexitätsregelung. Die durch die 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 bestehende Pflicht deutscher Behörden zur Ein-
richtung von internen Meldestellen in Gemeinden und Gemeindeverbänden nach Bundes-
recht stellt aus unserer Sicht keine rein innerorganisatorische Maßnahme dar, da sie im 
Einzelfall sehr wohl Außenwirkung zur Folge haben kann. Ziel des Gesetzes ist der Schutz 
von Hinweisgebern, die vor Schlechterstellung geschützt werden sollen und Unternehmen 
wie Behörden zur rechtskonformen Aufgabenwahrnehmung anhalten sollen. Durch entspre-

chende Meldewege soll die Einhaltung der Rechtsordnung gewährleistet werden – somit 
eine nach außen gerichtete Pflicht.  
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Weder vom Umfang noch von der Qualität sind Gemeinden und Gemeindeverbände bis-
her verpflichtet gewesen, entsprechende Meldewege und -einrichtungen vorzuhalten, so 
dass es sich um eine neue Aufgabe handelt. Dies war bislang zwischen Kommunalen 
Landesverbänden und Innenministerium auch nicht streitig. Alternativ hätten Bund und 
Land auch eine zentrale landesweite Anlaufstelle ermöglichen können, die den Vorgaben 
der EU gerecht geworden wäre. 

Wir halten es daher nach wie vor erforderlich, dass im weiteren Verfahren über entspre-
chende Ausgleichszahlungen des Landes an die Kommunen verhandelt wird. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Claudia Zempel 
Dezernentin 
 




